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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Genehmigung / Inkrafttreten von Bauleitplänen 

106. Änderung des Flächennutzungsplans – Friedenshort

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die nachstehend genannte Änderung des 

Flächennutzungsplans der Stadt Wuppertal gemäß § 6 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 

Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 

10.09.2021 (BGBl I, S. 4147) genehmigt. 

Geltungsbereich: 

Die für Wohnbebauung neu vorgesehene Fläche liegt südlich des Altenheimes Friedenshort 

und ist im Süden durch die Stichstraße vom Friedenshort und im Westen durch die Straße 

Friedenshort begrenzt, die ab Hausnummer 64 bis zum Altenheim führt. Im Norden stellt die 

Unterteilung der Flurstücke 107 und 188 die Begrenzung der neuen Wohnbaufläche dar, im 
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Osten sind es die Flurstückgrenzen der Flurstücke 188, 189 und 84. Derzeitig ist der Bereich als 

Wiese vorhanden. Im Flächennutzungsplan ist die Wiese als Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Parkanlage“ dargestellt. Im Landschaftsplan Ost wird die Grünfläche mit 

der Zielsetzung „Erhaltung“ geführt. 

 

 

Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt vom 21.06.2021. 

 

Verfügung der Bezirksregierung vom 04.10.2021 mit AZ 35.02.01.01-14W-106-1355. 

 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
 

Der genannte Bauleitplan wird mit Begründung im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus 

Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstr. 10), 

Ebene 2, Zimmer C - 227, von Mo – Do in der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr und Fr. in der Zeit 

von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten, sobald die im 

Rahmen der COVID 19 Pandemie getroffenen Regelungen dies zulassen.  Über den Inhalt des 

Bauleitplans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 

 

Ich bestätige, dass 

 

- der Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß zustande 

gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung des Feststellungsbeschlusses des Rates der 

Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

 

                     ------------------------------------------ 

 

Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 21.06.2021 

gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 
 
Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des 

Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl I, Seite 3634), 

zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl I, S. 4147) über 

die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe 

in eine bisher zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und über 

das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
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2. Unbeachtlich werden nach 215 Abs. 1 BauGB

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des

Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-

planes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung 

des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies 

gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 

3. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung

kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gültigen Fassung

zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 01.12.2021 (Gesetz- und

Verordnungsblatt NRW 2021, S. 1346) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche

Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit dieser

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht

worden,

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet,

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet

worden, die den Mangel ergibt.
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 

 

Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

 

 

Wuppertal, den 09. März 2022 

 

 

 

 

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Inkrafttreten von Bauleitplänen 

Bebauungsplan 1231 – Friedenshort 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 21.06.2021 den Bebauungsplan 

1231 – Friedenshort als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) einschließlich der 

Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB beschlossen: 

1. Die zu dem Bebauungsplan 1231 – Friedenshort – eingegangenen Stellungnahmen werden

gemäß den Vorschlägen der Verwaltung abgewogen und beschlossen.

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes 1231 – Friedenshort – wird einschließlich der

Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

3. Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes Wuppertal Ost treten mit dem

Inkrafttreten des entsprechenden Bebauungsplanes außer Kraft.

Planungsziel: 

Erweiterung des Altenheimes „Friedenshort“ und Ausweisung einer Wohnbaufläche 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 

Der Bebauungsplan wird mit Begründung im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-

Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Zimmer 

C 227, von Mo – Do in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und Fr. in der Zeit von 09:00 Uhr 

bis 12:00 Uhr - zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten, sobald die im Rahmen der COVID 

19 Pandemie getroffenen Regelungen dies zulassen. Über den Inhalt des Bebauungsplans und 

der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

Ich bestätige, dass 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist,

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten

worden sind und

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des Rates der Stadt

Wuppertal übereinstimmt.

 ------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung 21.06.2021 

gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 ------------------------------------------ 

Hinweise: 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB in der Fassung vom

3. November 2017 (BGBl. IS. 3634), das durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021

(BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger

Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und über das Erlöschen der

Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

2. Unbeachtlich werden nach 215 Abs. 1 BauGB

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung  der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
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3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 

der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 

3. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung kann gem.

§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert

durch Artikel 7 des Gesetzes vom 01.12.2021 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-

Westfalen 2021, Seite 1346) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen

und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht

werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den

Mangel ergibt.

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

Wuppertal, 09. März 2022 

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Tagesordnung 5. Zweckverbandsversammlung 
in 42651 Solingen, Mummstr. 10, 

Raum 322 Forum 
am 18.03.2022, 16.00 Uhr  

 
 

Öffentlicher Teil 
 
Beantwortung von Anfragen 

 
TOP 1  Niederschrift der 4. Sitzung am 03.12.2021 

 
TOP 2  Feststellung Jahresabschluss 2020 

  (Vorlage Nr. 21) 
 
TOP 3  Quartalsbericht IV/2021 

  (Vorlage Nr. 22) 
 

TOP 4  Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristige 
Finanzplanung 

  (Vorlage 18) 

 
TOP 5  Vorstellung Fachbereich Kulturelle Bildung  

  (Vorlage 23) 
 
TOP 6  Verschiedenes  

  Vorstellung neuer Kolleg*innen in der Bergischen VHS  
     

 
 
 

 
 

Gez. Frank ter Veld 

Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung 
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Bekanntmachung 
 

Landtagswahl am 15. Mai 2022 
 
Am 23. März 2022 um 16.30 Uhr, findet im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 
1, 42275 Wuppertal, Sitzungszimmer A-232, die erste Sitzung des Kreiswahlausschusses für 
den Landtagswahlkreis 34 Wuppertal III – Solingen II statt. 
 
Tagesordnung 

1. Verpflichtung der Beisitzerinnen und Beisitzer 
2. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und Entscheidung über deren Zulassung 

 
Die Sitzung ist öffentlich; es hat jedermann Zutritt zu der Sitzung. 
 
Wuppertal, den 10. März 2022 
 
Der Kreiswahlleiter für die Landtagswahlkreise 
32 Wuppertal I, 33 Wuppertal II und 34 Wuppertal III – Solingen II 
gez.  
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Bekanntmachung 
 

Landtagswahl am 15. Mai 2022 
 
Am 23. März 2022 um 16.00 Uhr, findet im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 
1, 42275 Wuppertal, Sitzungszimmer A-232, die erste Sitzung des gemeinsamen 
Kreiswahlausschusses für die Landtagswahlkreise 32 Wuppertal I und 33 Wuppertal II statt. 
 
Tagesordnung 

1. Verpflichtung der Beisitzerinnen und Beisitzer 
2. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und Entscheidung über deren Zulassung 

 
Die Sitzung ist öffentlich; es hat jedermann Zutritt zu der Sitzung. 
 
Wuppertal, den 10. März 2022 
 
Der Kreiswahlleiter für die Landtagswahlkreise 
32 Wuppertal I, 33 Wuppertal II und 34 Wuppertal III – Solingen II 
gez.  
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Amtliche Bekanntmachung des Christlichen Friedhofsverbandes 

Wuppertal 

 

 

Im Schaukasten des Friedhofs Unterbarmen, Am Unterbarmer 

Friedhof 16, 42285 Wuppertal, (vor dem Friedhofsportal) hängt 

ab dem  

16.03.2022 öffentlich eine Amtliche Bekanntmachung aus, sowie 

einen kurzen Vermerk in der WZ und auf der Internetseite des 

Christlichen Friedhofsverbands Wuppertal, der man entnehmen 

kann: 

 

A) Abgelaufene und ungepflegte Wahlgrabstätten auf den 

Friedhöfen Norrenberg, Heckinghauser Straße, 

Bartholomäusstraße, Hugostraße, 

Friedhofstraße, Schellenbeck, Zu den Erbhöfen – ev., 

Kohlenstraße, Bracken, Hauptstraße – ev., Solinger Straße, 

Kirchhofstraße I (42) – ev., Kirchhofstraße II (72) – ev., 

Ehrenhainstraße, Lüttringhauser Straße, Hainstraße, 

Krummacherstraße, Hochstraße – luth., Hochstraße – ref., 

sowie Uellendahl, Hochstraße – kath., Zu den Erbhöfen – 

kath., Zu den Dolinen, Garterlaie, Kirchhofstraße – kath. 

und Gräfrather Straße, die nach dem 31. Oktober 2022, bzw. 

30. Juni 2022 bei ungepflegten Gräbern, eingezo- 

gen und abgeräumt werden, weil die Nutzungsberechtigten / 

Angehörigen nicht zu ermitteln sind oder diese nicht auf 

Anschreiben reagiert haben. 

 

B) Reihengrabstätten auf den Friedhöfen Norrenberg, 

Hugostraße, Schellenbeck, Unterbarmen, Kohlenstraße, 

Braken, Solingerstraße, Kirchhofstraße 72, ev., 

Ehrenhainstraße, Zu den Dolinen und Kirchhofstraße kath., 

deren gesetzlich vorgeschriebene Ruhefristen bis zum 31. 

Dezember 2022 ablaufen und die danach abgeräumt werden. 

 

 

Wuppertal, den 16. März 2022 

 

Christlicher Friedhofsverband Wuppertal 

Heckinghauser Straße 88 

42289 Wuppertal 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 
 
1. Aufgebote 
 
Aufgebote von Sparkassenbüchern  
 
 

4216915886, 3419066836, 3431752744, 3011695628 
 

 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 
 
 
 
Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 

 
4247501077, 3011037011, 4239405667, 4224868101, 3010966947, 3419616853, 4246160859, 

4010892406, 4010892414, 3414125827 
 

 
 
 
 

 
Wuppertal, den 10.03.2022 STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
          Der Vorstand 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau  Roswitha Dukaru) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer:       
 Uellendahler Str. 70-72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Roswitha Dukaru 
 Postfach 530, 42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 09.02.2022, Aktenzeichen 3.246.5.46.55.6254.9  
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Köster 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr  Daniel Budesheim) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer:       
 Uellendahler Str. 70-72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Daniel Budesheim 
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 9.02.2022, Aktenzeichen 3.242.5.42.53.2617.4   
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Köster 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Patrick Harald Kahlen) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, JBC.24, Zimmer: 404 
 Neumarkstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Patrick Harald Kahlen 
 Rabenweg 70, 42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 04.03.2022, 39148BG0607717 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Bentler 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Ebrahim Al Helal) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter 865.46, Leistungsgewährung, Zimmer: 208 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Ebrahim  Al Helal 
 Elberfelder Str. 87, 42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 04.03.2022, 39148BG0800974 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Haxhiu 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Jan Alexander Loevenich 42105 Wuppertal) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 410 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Jan Alexander Loevenich       
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 04.03.2022, 39148BG0611627 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
(Benachrichtigung Herrn Souliman Kouhous Chaabani) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal, Fachbereich Leistung, Rechtsbehelfsstellle, Zimmer: 553 
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn  Souliman Kouhous Chaabani 
 Kaiserstr. 42, 42329 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: JBC.21, 11.02.2022,39148BG0780871 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Ferdyan 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Iliya Georgiev Marinov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Iliya Georgiev Marinov 
 Kurfürstenstr. 22,44147 Dortmund 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 07.02.2022, 003509622 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Jeannine-Colette Weichart) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Abteilung Leistungsgewährung, Geschäftsstelle 6, Zimmer: 211 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Jeannine-Colette Weichart 
 Mohrhennsfeld 45, 42369 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 03.03.2022, 3.246.5.46.69.1437.6 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Murabito 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
(Benachrichtigung Rosenthal/ Hauptmann/ Steffen GbR) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen,  403.22, Zimmer: D-229 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Rosenthal/  Hauptmann/ Steffen GbR 
 Friedrich-Engels-Allee 82, 42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 28.01.2022,  80046907 80046899 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Horn 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Bastian Sudhoff) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen,  403.22, Zimmer: D-233 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Bastian Sudhoff 
 Leuschnerstraße 15, 48151 Münster 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 28.01.2022,  89173207       
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Caspers 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung  Herr Eles Ibrahimi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer: 431 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Eles Ibrahimi 
 Hagener Str. 65, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 28.02.2022, 208.4125-841295 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Kaupe 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn  Savas Alkaya) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 319 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Savas Alkaya 
 Markgrafenstr. 10, 42119 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 02.03.2022, 39148BG0594088 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Paustenbach, Frank 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Edem Mekni) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistung und Recht  - Rückforderung, Zimmer: 408 
 Neumarkstr.40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Edem Mekni 
 Ludwigstr.26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 02.03.22, 39148BG0512548 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Borsutzki 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Hüseyin Yüksel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Hüseyin Yüksel 
 Rosenhügeler Straße 58,42859 Remscheid 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 21.02.2022, 060359020 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Anja Natascha Weinberger-Nölle) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung, Zimmer: 218 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Anja Natascha Weinberger-Nölle 
 Emilstr. 28, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 02.02.2022 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Heller 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Romeo Moise) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Romeo Moise 
 Poststr.114,44809 Bochum 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 16.02.2022, 012258777 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Alina Sasheva Gancheva) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Alina Sasheva Gancheva 
 Ringstraße 20,50354 Hürth 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 04.02.2022, 003509631 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Yasser Moustafa) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-394 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Yasser Moustafa 
 Elberfelder Straße 87,42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 16.02.2022, 060360082 SB 3 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Göttker 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Ursula Neubert) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen,  403.22, Zimmer: D-231 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Ursula Neubert 
 Hacklandweg 16, 42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 28.01.2022,  403-22 83501213 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Brandenburg 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Maha Alabas) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 vollständige Bezeichnung Ressort/Stadtbetrieb, Jobcenter Wuppertal, Zimmer: 214 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau  Maha Alabas 
 Mohrhennsfeld 38, 42369 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 04.03.2022,39148BG0649473   
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Noll 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Roswitha Duraku) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Roswitha Duraku 
 Nelkenstr 17a,42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 23.02.2022, 003515994 SB 86 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Dume Ramizovic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Dume Ramizovic 
 Beskenstraße 30,45879 Gelsenkirchen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 25.01.2022, 060359087 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Patryk Bebenek) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Patryk Bebenek 
 Bredde 23A,42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 01.03.2022, 003500222 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Laila Metaich) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Laila Metaich 
 Deweerthstr 116,42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 03.03.202206.01.2021, 200005457 SB 86 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Sami Rezega) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Sami Rezega 
 Zum Fischacker 13,59889 Eslohe 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.02.202206.01.2021, 360043577 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Christian Löckenhoff) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer: 434 
 Uellendahler Str. 70 - 72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Christian Löckenhoff 
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 09.03.22  //  39148BG0520331 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
K. Weiss 

Der Stadtbote 
Nr. 08/2022

Seite 
26 von 40



Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Savas Alkaya) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Savas Alkaya 
 Markgrafenstraße 10,42119 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.03.2022, 060362329 SB 86 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Corneliu Ciuca) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, Steueramt, 403.21, Zimmer: D-217 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Corneliu Ciuca 
 Vogelsaue 38, 42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 02.02.2022, 403.21- 04566584 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Hoter 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung an Herrn Ali Al-Moussawi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Jobcenter Wuppertal 
 Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 401 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Ali Al-Moussawi 
 Hagener Str. 55, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 39148BG0764624 v. 08.03.22 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Dyker 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 
(Benachrichtigung Herrn Richmond Géoffroy Kouame) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Richmond Géoffroy Kouame 
 Gerhart-Hauptmann-Str. 6,58093 Hagen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 21.02.2022, 012263786 SB 86 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Rasit Rahimovic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Rasit Rahimovic 
 Gewerkschaftsstr. 64,46045 Oberhausen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 23.02.2022, 012229392 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Ion Ciobataru) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Ion Ciobataru 
 Nützenberger Str 213,42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 16.02.202206.01.2021, 200005469 SB 86 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Lucas Wenzel-Mölders) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Lucas Wenzel-Mölders 
 Küllenhahner Str 242,42349 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 15.02.2022, 060360201 SB 77 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Ramus 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Leonard Lleshi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Leonard Lleshi 
 Düsseldorfer Str 124,42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 22.02.2022, 360043799 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Igors Nemcevs) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, Steueramt,403.21 Zimmer: D-215 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Igors Nemcevs 
 Schnurstr. 23, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 23.02.2022, 403.21- 04102711 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Trompeta 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Yordanka Kostova) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Yordanka Kostova 
 Schwarzbach 120,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 15.02.2022, 470002144 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Henry Sahreuser) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Henry Sahreuser 
 Am Dorpweiher 26,42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 24.02.2022, 060359296 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Beni Reibaldi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Beni Reibaldi 
 Weiherstraße 2,51373 Leverkusen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 24.02.2022, 012271147 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 
(Benachrichtigung Frau Snezhana Antonova Donkova) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Snezhana Antonova Donkova 
 Görlitzer Platz 2,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 15.02.2022, 470002134 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Sevdalin Evgeniev Bayraktarov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Sevdalin Evgeniev Bayraktarov 
 Görlitzer Platz 2,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 15.02.2022, 470002135 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Daniel Wiemer) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer:       
 Uellendahler Str. 70-72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Daniel Wiemer 
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 10.03.2022, Aktenzeichen 3.242.5.42.63.0452.2  
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Köster 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Jaouad Sighaoui) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie, -Jugendamt, Zimmer: 403 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Jaouad Sighaoui 
 Kaiser-Friedrich-Str. 2 A , 40597 Düsseldorf 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 10.03.2022, 208.4110-841316 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Julia Holm  
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn  Karsten Manfred Pfeiffer) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter 865.46, Leistungsgewährung, Zimmer: 216 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Karsten Manfred Pfeiffer 
 Kiefernstr. 52, 42883 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.02.2022, 39148BG0795076 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Wald 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Kathrin Denise Wurm) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 320 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Kathrin Denise Wurm 
 An der Ringmauer 28, 51491 Overath 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 10.03.2022, 39148BG0646625 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Lukas 

Der Stadtbote 
Nr. 08/2022

Seite 
35 von 40



Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Sevdalin Evgeniev Bayraktarov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Sevdalin Evgeniev Bayraktarov 
 Görlitzer Platz 2,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 22.02.2022, 060361940 SB 95 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Malewski 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Jan Alexander Loevenich 42105 Wuppertal) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 410 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Jan Alexander Loevenich       
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 04.03.2022, 39148BG0611627 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau  Viktoria Koperek) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.47, Zimmer: 003 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Viktoria Koperek       
 Schwelmer Str. 72, 42389 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 20.12.2021 / 39148BG0798815 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A. 
gez. 
Nulsch 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Algimantas Milasius) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Algimantas Milasius 
 Langerfelder Str 129,42389 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 09.02.2022, 012258031 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Rami Alhussen) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Rami Alhussen 
 Hohenfriedberger Str. 59,45886 Gelsenkirchen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 21.01.2022, 012242678 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 16.03.2022 
i. A.                                                                         
gez. 
Malewski 
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